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Vorschlag für die Formulierung in der Hauptsatzung der Stadt Boizenburg/Elbe hinsichtlich 

bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Entscheidungen : 

 
Der Bürgermeister/ Bürgermeisterin entscheidet über: 

Das Einvernehmen nach § 36 BauGB – Beteiligung der Gemeinde und der höheren 

Verwaltungsbehörde 

(§ 36 Beteiligung der Gemeinde und der höheren Verwaltungsbehörde 

(1) Über die Zulässigkeit von Vorhaben nach den §§ 31, 33 bis 35 wird im bauaufsichtlichen Verfahren 
von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde entschieden. Das 
Einvernehmen der Gemeinde ist auch erforderlich, wenn in einem anderen Verfahren über die 
Zulässigkeit nach den in Satz 1 bezeichneten Vorschriften entschieden wird; dies gilt nicht für 
Vorhaben der in § 29 Abs. 1 bezeichneten Art, die der Bergaufsicht unterliegen. Richtet sich die 
Zulässigkeit von Vorhaben nach § 30 Abs. 1, stellen die Länder sicher, dass die Gemeinde rechtzeitig 
vor Ausführung des Vorhabens über Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung nach den §§ 14 
und 15 entscheiden kann. In den Fällen des § 35 Abs. 2 und 4 kann die Landesregierung durch 
Rechtsverordnung allgemein oder für bestimmte Fälle festlegen, dass die Zustimmung der höheren 
Verwaltungsbehörde erforderlich ist. 
(2) Das Einvernehmen der Gemeinde und die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde dürfen 
nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 ergebenden Gründen versagt werden. Das 
Einvernehmen der Gemeinde und die Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde gelten als 
erteilt, wenn sie nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der 
Genehmigungsbehörde verweigert werden; dem Ersuchen gegenüber der Gemeinde steht die 
Einreichung des Antrags bei der Gemeinde gleich, wenn sie nach Landesrecht vorgeschrieben ist. 
Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen der 
Gemeinde ersetzen.). 
 

Die Genehmigung/Einvernehmen nach § 144 BauGB- Genehmigungspflichtige Vorhaben und 

Rechtsvorgänge 

(§ 144 Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge 

(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde  
1.die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maßnahmen; 
2.Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den Gebrauch oder die 
Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf bestimmte Zeit von mehr als einem 
Jahr eingegangen oder verlängert wird. 
(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde  
1.die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und die Bestellung und Veräußerung 
eines Erbbaurechts; 
2.die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts; dies gilt nicht für die Bestellung eines 
Rechts, das mit der Durchführung von Baumaßnahmen im Sinne des § 148 Abs. 2 im 
Zusammenhang steht; 
3.ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem der in Nummer 1 oder 2 
genannten Rechtsgeschäfte begründet wird; ist der schuldrechtliche Vertrag genehmigt worden, 
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gilt auch das in Ausführung dieses Vertrags vorgenommene dingliche Rechtsgeschäft als 
genehmigt; 
4.die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast; 
5.die Teilung eines Grundstücks. 
(3) Die Gemeinde kann für bestimmte Fälle die Genehmigung für das förmlich festgelegte 
Sanierungsgebiet oder Teile desselben allgemein erteilen; sie hat dies ortsüblich bekannt zu 
machen. 
(4) Keiner Genehmigung bedürfen  
1.Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn die Gemeinde oder der Sanierungsträger für das 
Treuhandvermögen als Vertragsteil oder Eigentümer beteiligt ist; 
2.Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 zum Zwecke der Vorwegnahme der gesetzlichen 
Erbfolge; 
3.Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, die vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets 
baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, von denen die Gemeinde nach 
Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung; 
4.Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2, die Zwecken der Landesverteidigung dienen; 
5.der rechtsgeschäftliche Erwerb eines in ein Verfahren im Sinne des § 38 einbezogenen 
Grundstücks durch den Bedarfsträger.) 
  
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet. 

Die Genehmigung/ Einvernehmen nach 173 BauGB (Erhaltungssatzung im Sanierungsgebiet)  

(§ 173 Genehmigung, Übernahmeanspruch 

(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt; § 22 Absatz 5 Satz 2 bis 5 ist entsprechend 
anzuwenden. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an ihrer Stelle eine baurechtliche 
Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung durch die Baugenehmigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt; im Baugenehmigungs- oder Zustimmungsverfahren wird 
über die in § 172 Abs. 3 bis 5 bezeichneten Belange entschieden. 
(2) Wird in den Fällen des § 172 Abs. 3 die Genehmigung versagt, kann der Eigentümer von der 
Gemeinde unter den Voraussetzungen des § 40 Abs. 2 die Übernahme des Grundstücks verlangen. § 
43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden. 
(3) Vor der Entscheidung über den Genehmigungsantrag hat die Gemeinde mit dem Eigentümer 
oder sonstigen zur Unterhaltung Verpflichteten die für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu 
erörtern. In den Fällen des § 172 Abs. 4 und 5 hat sie auch Mieter, Pächter und sonstige 
Nutzungsberechtigte zu hören. 
(4) Die landesrechtlichen Vorschriften, insbesondere über den Schutz und die Erhaltung von 
Denkmälern, bleiben unberührt.). 
 

(§ 24 Allgemeines Vorkaufsrecht 

(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von Grundstücken  

1.im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, soweit es sich um Flächen handelt, für die nach dem 

Bebauungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke oder für Flächen oder Maßnahmen zum 

Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 festgesetzt ist, 

2.in einem Umlegungsgebiet, 
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3.in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und städtebaulichen Entwicklungsbereich, 

4.im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen des 

Stadtumbaus und einer Erhaltungssatzung, 

5.im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplans, soweit es sich um unbebaute Flächen im 

Außenbereich handelt, für die nach dem Flächennutzungsplan eine Nutzung als Wohnbaufläche 

oder Wohngebiet dargestellt ist, 

6.in Gebieten, die nach § 30, 33 oder 34 Abs. 2 vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut werden 

können, soweit die Grundstücke unbebaut sind, sowie 

7.in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden Hochwasserschutzes von Bebauung freizuhalten 

sind, insbesondere in Überschwemmungsgebieten. 

Im Falle der Nummer 1 kann das Vorkaufsrecht bereits nach Beginn der öffentlichen Auslegung 

ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss gefasst hat, einen Bebauungsplan 

aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen. Im Falle der Nummer 5 kann das Vorkaufsrecht bereits 

ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss gefasst und ortsüblich bekannt gemacht hat, 

einen Flächennutzungsplan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen und wenn nach dem Stand der 

Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der künftige Flächennutzungsplan eine solche Nutzung 

darstellen wird. 

(2) Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu beim Kauf von Rechten nach dem 

Wohnungseigentumsgesetz und von Erbbaurechten. 

(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt. 

Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den Verwendungszweck des Grundstücks 

anzugeben. 

§ 25 Besonderes Vorkaufsrecht 

(1) Die Gemeinde kann  

1.im Geltungsbereich eines Bebauungsplans durch Satzung ihr Vorkaufsrecht an unbebauten 

Grundstücken begründen; 

2.in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, zur Sicherung einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Satzung Flächen bezeichnen, an denen ihr ein 

Vorkaufsrecht an den Grundstücken zusteht. 

Auf die Satzung ist § 16 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 

(2) § 24 Abs. 2 und 3 Satz 1 ist anzuwenden. Der Verwendungszweck des Grundstücks ist anzugeben, 

soweit das bereits zum Zeitpunkt der Ausübung des Vorkaufsrechts möglich ist. 

§ 26 Ausschluss des Vorkaufsrechts 

Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausgeschlossen, wenn  

1.der Eigentümer das Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine Person verkauft, die mit ihm in 

gerader Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt ist, 
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2.das Grundstück 

a)von einem öffentlichen Bedarfsträger für Zwecke der Landesverteidigung, der Bundespolizei, der 

Zollverwaltung, der Polizei oder des Zivilschutzes oder 

b)von Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts für Zwecke des Gottesdienstes 

oder der Seelsorge 

gekauft wird, 

3.auf dem Grundstück Vorhaben errichtet werden sollen, für die ein in § 38 genanntes Verfahren 

eingeleitet oder durchgeführt worden ist, oder 

4.das Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans oder den Zielen und 

Zwecken der städtebaulichen Maßnahme bebaut ist und genutzt wird und eine auf ihm errichtete 

bauliche Anlage keine Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 aufweist. 

§ 27 Abwendung des Vorkaufsrechts 

(1) Der Käufer kann die Ausübung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn die Verwendung des 

Grundstücks nach den baurechtlichen Vorschriften oder den Zielen und Zwecken der 

städtebaulichen Maßnahme bestimmt oder mit ausreichender Sicherheit bestimmbar ist, der Käufer 

in der Lage ist, das Grundstück binnen angemessener Frist dementsprechend zu nutzen, und er sich 

vor Ablauf der Frist nach § 28 Abs. 2 Satz 1 hierzu verpflichtet. Weist eine auf dem Grundstück 

befindliche bauliche Anlage Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 auf, kann 

der Käufer die Ausübung des Vorkaufsrechts abwenden, wenn er diese Missstände oder Mängel 

binnen angemessener Frist beseitigen kann und er sich vor Ablauf der Frist nach § 28 Abs. 2 Satz 1 

zur Beseitigung verpflichtet. Die Gemeinde hat die Frist nach § 28 Abs. 2 Satz 1 auf Antrag des 

Käufers um zwei Monate zu verlängern, wenn der Käufer vor Ablauf dieser Frist glaubhaft macht, 

dass er in der Lage ist, die in Satz 1 oder 2 genannten Voraussetzungen zu erfüllen. 

(2) Ein Abwendungsrecht besteht nicht  

1.in den Fällen des § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 

2.in einem Umlegungsgebiet, wenn das Grundstück für Zwecke der Umlegung (§ 45) benötigt wird. 

§ 27a Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten Dritter 

(1) Die Gemeinde kann  

1.ihr Vorkaufsrecht zugunsten eines Dritten ausüben, wenn der Dritte zu der mit der Ausübung des 

Vorkaufsrechts bezweckten Verwendung des Grundstücks innerhalb angemessener Frist in der Lage 

ist und sich hierzu verpflichtet, oder 

2.das ihr nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zustehende Vorkaufsrecht zugunsten eines öffentlichen 

Bedarfs- oder Erschließungsträgers sowie das ihr nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zustehende 

Vorkaufsrecht zugunsten eines Sanierungs- oder Entwicklungsträgers ausüben, wenn der Träger 

einverstanden ist. 
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In den Fällen der Nummer 1 hat die Gemeinde bei der Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten eines 

Dritten die Frist, in der das Grundstück für den vorgesehenen Zweck zu verwenden ist, zu 

bezeichnen. 

(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts kommt der Kaufvertrag zwischen dem Begünstigten und 

dem Verkäufer zustande. Die Gemeinde haftet für die Verpflichtung aus dem Kaufvertrag neben 

dem Begünstigten als Gesamtschuldnerin. 

(3) Für den von dem Begünstigten zu zahlenden Betrag und das Verfahren gilt § 28 Abs. 2 bis 4 

entsprechend. Kommt der Begünstigte seiner Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 nicht 

nach, soll die Gemeinde in entsprechender Anwendung des § 102 die Übertragung des Grundstücks 

zu ihren Gunsten oder zugunsten eines Übernahmewilligen verlangen, der zur Verwirklichung des 

Verwendungszwecks innerhalb angemessener Frist in der Lage ist und sich hierzu verpflichtet. Für 

die Entschädigung und das Verfahren gelten die Vorschriften des Fünften Teils über die 

Rückenteignung entsprechend. Die Haftung der Gemeinde nach § 28 Abs. 3 Satz 7 bleibt unberührt. 

§ 28 Verfahren und Entschädigung 

(1) Der Verkäufer hat der Gemeinde den Inhalt des Kaufvertrags unverzüglich mitzuteilen; die 

Mitteilung des Verkäufers wird durch die Mitteilung des Käufers ersetzt. Das Grundbuchamt darf bei 

Kaufverträgen den Käufer als Eigentümer in das Grundbuch nur eintragen, wenn ihm die 

Nichtausübung oder das Nichtbestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist. Besteht ein 

Vorkaufsrecht nicht oder wird es nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf Antrag eines Beteiligten 

darüber unverzüglich ein Zeugnis auszustellen. Das Zeugnis gilt als Verzicht auf die Ausübung des 

Vorkaufsrechts. 

(2) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrags durch 

Verwaltungsakt gegenüber dem Verkäufer ausgeübt werden. Die §§ 463, 464 Abs. 2, §§ 465 bis 468 

und 471 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind anzuwenden. Nach Mitteilung des Kaufvertrags ist auf 

Ersuchen der Gemeinde zur Sicherung ihres Anspruchs auf Übereignung des Grundstücks eine 

Vormerkung in das Grundbuch einzutragen; die Gemeinde trägt die Kosten der Eintragung der 

Vormerkung und ihrer Löschung. Das Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar. Bei einem 

Eigentumserwerb auf Grund der Ausübung des Vorkaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche 

Vorkaufsrechte. Wird die Gemeinde nach Ausübung des Vorkaufsrechts im Grundbuch als 

Eigentümerin eingetragen, kann sie das Grundbuchamt ersuchen, eine zur Sicherung des 

Übereignungsanspruchs des Käufers im Grundbuch eingetragene Vormerkung zu löschen; sie darf 

das Ersuchen nur stellen, wenn die Ausübung des Vorkaufsrechts für den Käufer unanfechtbar ist. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach dem 

Verkehrswert des Grundstücks (§ 194) im Zeitpunkt des Kaufes bestimmen, wenn der vereinbarte 

Kaufpreis den Verkehrswert in einer dem Rechtsverkehr erkennbaren Weise deutlich überschreitet. 

In diesem Falle ist der Verkäufer berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats nach Unanfechtbarkeit des 

Verwaltungsakts über die Ausübung des Vorkaufsrechts vom Vertrag zurückzutreten. Auf das 

Rücktrittsrecht sind die §§ 346 bis 349 und 351 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend 

anzuwenden. Tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück, trägt die Gemeinde die Kosten des Vertrags 

auf der Grundlage des Verkehrswerts. Tritt der Verkäufer vom Vertrag nicht zurück, erlischt nach 

Ablauf der Rücktrittsfrist nach Satz 2 die Pflicht des Verkäufers aus dem Kaufvertrag, der Gemeinde 

das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen. In diesem Falle geht das Eigentum an dem 
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Grundstück auf die Gemeinde über, wenn auf Ersuchen der Gemeinde der Übergang des Eigentums 

in das Grundbuch eingetragen ist. Führt die Gemeinde das Grundstück nicht innerhalb einer 

angemessenen Frist dem mit der Ausübung des Vorkaufsrechts verfolgten Zweck zu, hat sie dem 

Verkäufer einen Betrag in Höhe des Unterschieds zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem 

Verkehrswert zu zahlen. § 44 Abs. 3 Satz 2 und 3, § 43 Abs. 2 Satz 1 sowie die §§ 121 und 122 sind 

entsprechend anzuwenden. 

(4) In den Fällen des § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bestimmt die Gemeinde den zu zahlenden Betrag nach 

den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Fünften Teils, wenn der Erwerb des Grundstücks für die 

Durchführung des Bebauungsplans erforderlich ist und es nach dem festgesetzten 

Verwendungszweck enteignet werden könnte. Mit der Unanfechtbarkeit des Bescheids über die 

Ausübung des Vorkaufsrechts erlischt die Pflicht des Verkäufers aus dem Kaufvertrag, der 

Gemeinde das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen. In diesem Falle geht das Eigentum an 

dem Grundstück auf die Gemeinde über, wenn auf Ersuchen der Gemeinde der Übergang des 

Eigentums in das Grundbuch eingetragen ist. 

(5) Die Gemeinde kann für das Gemeindegebiet oder für sämtliche Grundstücke einer Gemarkung 

auf die Ausübung der ihr nach diesem Abschnitt zustehenden Rechte verzichten. Sie kann den 

Verzicht jederzeit für zukünftig abzuschließende Kaufverträge widerrufen. Der Verzicht und sein 

Widerruf sind ortsüblich bekannt zu machen. Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt den Wortlaut 

ihrer Erklärung mit. Hat die Gemeinde auf die Ausübung ihrer Rechte verzichtet, bedarf es eines 

Zeugnisses nach Absatz 1 Satz 3 nicht, soweit nicht ein Widerruf erklärt ist. 

(6) Hat die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausgeübt und sind einem Dritten dadurch 

Vermögensnachteile entstanden, hat sie dafür Entschädigung zu leisten, soweit dem Dritten ein 

vertragliches Recht zum Erwerb des Grundstücks zustand, bevor ein gesetzliches Vorkaufsrecht der 

Gemeinde auf Grund dieses Gesetzbuchs oder solcher landesrechtlicher Vorschriften, die durch § 

186 des Bundesbaugesetzes aufgehoben worden sind, begründet worden ist. Die Vorschriften über 

die Entschädigung im Zweiten Abschnitt des Fünften Teils sind entsprechend anzuwenden. Kommt 

eine Einigung über die Entschädigung nicht zustande, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde.) 

nicht ausgeübt werden soll. 

15. März 2016 

gez. Poltier 
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